V/0619/2023 DER OBERBURGERMEISTER

STADT |l MONSTER
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Ratsservice

Offentliche Beschlussvorlage 94.10.2023
lhr/e Ansprechpartner/in:
Herr Lembeck

Telefon: 492-3360

LembeckA @stadt-
muenster.de

Betrifft

Wahl einer 1. Stellvertretung des Bezirksburgermeisters im Stadtbezirk Munster-Mitte

Beratungsfolge

|14.11.2023 Bezirksvertretung Munster-Mitte Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Zur ersten Stellvertretung des Bezirksburgermeisters wird Herr/Frau gewahlt.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Begrindung:

Herr Martin Honderboom ist seit dem 17.10.2023 Bezirksbirgermeister des Stadtbezirks Mitte. Daher
ist eine Nachfolge fur die erste Stellvertretung des Bezirksblrgermeisters zu wahlen.

Nach § 36 Abs. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) findet fur die (Neu-)Wahl ei-
nes/einer Bezirksburgermeisters/in und der Stellvertretungen der § 67 Abs. 2 — 5 GO NRW entspre-
chende Anwendung. Gemal § 36 Abs. 3 i. Vm. § 67 Abs. 2 Satz 7 GO NRW ist fur den Fall, dass
eine Stellvertretung des Bezirksbirgermeisters wahrend der Wahlperiode ausscheidet, der/die Nach-
folger/in fir den Rest der Wahlperiode ohne Aussprache in geheimer Abstimmung nach § 50 Abs. 2
GO NRW zu wahlen.

Nach § 50 Abs. 2 GO NRW st die vorgeschlagene Person gewahlt, die mehr als die Halfte der gulti-
gen Stimmen erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als glltige Stimmen. Erreicht niemand mehr als die
Halfte der glltigen Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die beiden héchsten Stim-
menzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. Gewahlt ist, wer in dieser engeren Wahl die meis-
ten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

gez.

Markus Lewe
Oberbirgermeister

V/0619/2023



	SMC_BM_KW
	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

